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INHALT: 
Amtliches  ab S. 02 

Kultur– und Touristinformation  ab S. 22 

Bücherei  ab S. 18 

Bürger– und Mehrgenerationenhaus ab S. 24 

Bürgerwerkstatt  ab S. 27 

Neues aus Pleinfeld  ab S. 29 

Aus dem Vereinsleben ab S. 30 

Notfallnummern  ab S. 35 

 

 

ERLEDIGUNGEN IM RATHAUS SIND WEITERHIN 

NACH TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG 

MÖGLICH:  
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 

 

 

NÄCHSTE AUSGABE 

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar  

2021. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist 

der 10.02.2021!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick im Bürger– und Mehrgenerationen-

haus bei Frau Alexandra Werner abgeben. 

 

 

IMPRESSUM 

Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen  

Inserenten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei  

unseren Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf  

dazu bei, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, 

sowie ein reichhaltiges Produkt- und Dienst-

leistungsangebot in der Gemeinde zu erhalten und 

zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               

 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, Telefon (0 91 44) 92 00-0 — Fax 

(0 91 44) 92 00-50, www.pleinfeld.de,  

E-Mail: mail@pleinfeld.de  
 

 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. Bürgermeister des Marktes Pleinfeld  

Stefan Frühwald,  

Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

 
MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeinde-

rates finden voraussichtlich statt am  

Donnerstag, 25.02. 2021 und  

Donnerstag, 18.03.2021 

jeweils um 18:30 Uhr  

!! Beide Termine finden in der Brombachhalle statt !! 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten  

Sie im Vorzimmer des 1. Bgm. unter Telefon: 0 91 44 /  

92 00–21 oder im Internet unter www.pleinfeld.de. 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

25.02.2021 müssen spätestens 11.02.2021 vorliegen.  

TELEFONANLAGE IM RATHAUS PLEINFELD 

Um unseren Service für Sie zu verbessern, haben wir unsere  

Telefonanlage erweitert, zusätzliche Leitungen freigeschaltet und 

ein Auswahlmenü installiert.  

Letzteres bedeutet, dass Sie selbst die Auswahl des für Ihr  

Anliegen geeigneten Fachbereichs treffen können und somit  

direkt zu den zuständigen Mitarbeitern gelangen, wenn Sie uns 

über die zentrale Telefonnummer 09144/9200-0 versucht  

haben zu erreichen. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen 

Ihnen durch Wählen der entsprechenden Ziffer während der  

Ansage zur Verfügung: 

Für alle anderen Angelegenheiten bleiben Sie bitte bis zum Ende 

der Ansage in der Leitung. Sie gelangen dann zu einem Mitarbei-

ter, der Sie an den passenden Ansprechpartner weiterverbindet. 

Ziffer Fachbereich Themen 

1 
Einwohnermelde-

amt / Standesamt 

Melde-, Ausweis- und  

Gewerbeangelegenheiten 

Geburten, Sterbefälle 

Eheschließungen 

2 
Abgaben und 

Steuern 

Grund-, Gewerbe- und 

Hundesteuer 

Müllgebühren 

3 Bauamt 
Bauen, Straßenbau und 

Kanalangelegenheiten 

4 Tourismus 

Touristische Angebote 

Zimmervermittlung 

Veranstaltungen 

5 
Bürgermeister und 

Geschäftsleitung 

Themen, die direkt den 

Bürgermeister oder die  

Geschäftsleitung betreffen 
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NEUE REGELN AM SEE! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

einer Fachzeitschrift für das  

Verwaltungswesen konnte ich  

entnehmen, dass der Mensch  

Ruhe und Erholung braucht und 

sich da vor allem die Deutschen 

gerne auf Reisen begeben. Ganz 

im Trend der letzten Jahre würden 

hier vor allem Ziele im eigenen Land stehen. Mir geht es da 

nicht anders als vielen von Ihnen: Wir wissen, dass 

Deutschland schön ist und jede Menge Attraktionen bereit 

hält. Ich jedenfalls bin schon immer gerne im eigenen Land 

unterwegs. 

Die Ausgabe des Fachblattes hatte als großes Thema den 

„Tourismus im eigenen Land“ und sie erschien - Ende 

2019! Als der Redakteur seinen Bericht schrieb, war 

Corona noch weit weg. Also hatte er entweder eine Glas-

kugel bei sich zu Hause oder einfach nur Glück, weil er sich 

der Tragweite seiner Aussage nicht annähernd bewusst 

war. Dass wir uns Deutschland als Reiseziel Nummer 1 für 

das Jahr 2020 auserkoren hatten, lag schlicht und  

ergreifend daran, dass man uns kaum woanders hingelas-

sen hat oder Ziele im Ausland unattraktiv waren. Wer will 

schon mit Mundschutz schnorcheln oder damit bei 40 Grad 

im Schatten an den Pyramiden Schlange stehen?! 

Nun war der Trend dann auch ein Megatrend und bei uns 

am Brombachsee und im Fränkischen Seenland gewaltig 

zu spüren: Parkplätze wurden zur Mangelware und am 

Strand reihten sich Handtuch an Handtuch. Die Gefahr, von 

einem Radfahrer überfahren zu werden, war deutlich  

größer, als von irgendeinem Virus heimgesucht zu werden. 

Ich mag hier zwar teilweise übertreiben, aber wenn die 

Müllberge der Tagestouristen in der freien Natur immer 

größer werden und dann am Strand noch der Hammel  

gebraten wird, dann ist bei manchen von uns der Ofen aus! 

Nicht ursächlich, aber mit einem Gesamteindruck von  

diesem „überfüllten“ Sommer, haben die Vertreter des 

Zweckverbandes Brombachsee ein paar notwendige  

Neuerungen auf den Weg gebracht und ich freue mich, 

dass wir aus Pleinfeld dabei doch ein gutes Wörtchen  

mitgesprochen haben. Sollten Sie sich auf den nächsten 

Seiten dieses Heftes also fragen, warum mehrere  

Satzungen des Zweckverbandes Brombachsee abgedruckt 

sind, hier die wichtigsten Neuregelungen: 

• Überwachung der Verkehrsanlagen/Parkplätze durch 

den Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit 

Oberpfalz. Da wir Teile unseres Gemeindegebietes 

seit einem Jahr ebenfalls durch diesen Verband über-

wachen lassen, werden hier Synergieeffekte entste-

hen – und hoffentlich die wilde Parkerei abnehmen! 

• Schaffung der Voraussetzung zur Einführung eines 

Ordnungsdienstes, der die Einhaltung der Regeln am 

See überwacht – damit verbunden: deutlich höhere 

Geldbußen bei Verstößen. 

• Verbot des Rauchens von Wasserpfeifen 

Weitere Themen werden von uns diskutiert, etwa die  

Lenkung der Besucherströme oder das Angebot an  

Parkplätzen und Wohnmobilstellplätzen. Aber jetzt  

wünsche ich Ihnen erstmal ein paar warme frühlingshafte 

Gedanken, denn bei diesen kalten Temperaturen ist die 

Vorfreude schließlich... 

 

Ihr 

 

Stefan Frühwald 
1. Bürgermeister 

AUS DEM MARKTGEMEINDERAT 

In der Marktgemeinderatssitzung am 17.12.2020 sind für die laufende Legislaturperiode neue Beauftragte für  

verschiedene Bereiche bestellt worden.  

Die Marktgemeinderäte  

Felix Michahelles und Thomas Hueber zu Jugendbeauftragten 

Ingeborg Dorschner und Rainer Braun zu Seniorenbeauftragten 

Christian Lutz zum Beauftragten für die Städtepartnerschaft 

Bernhard Endres zum Behindertenbeauftragten und  

Astrid Weiße sowie Helga Horrer zu Beauftragten des Mehrgenerationenhauses.  

Wir gratulieren zur Bestellung und wünschen viel Erfolg in ihren Ämtern.  
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BEKANNTMACHUNG  

SATZUNGSBESCHLUSS ZUR 5. ÄNDERUNG 

DES BEBAUUNGSPLANES „WALDCAMPING 

PLEINFELD“ IN PLEINFELD 

Der Marktgemeinderat Pleinfeld hat in seiner öffentlichen 

Sitzung am 17.12.2020 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) die 5. Änderung des Bebauungsplanes 

„Waldcamping Pleinfeld“ als Satzung beschlossen. Der  

Geltungsbereich ist im nachfolgenden Lageplan ROT  

umrandet. 

Der Satzungsbeschluss des Marktgemeinderates über die 

5. Änderung des Bebauungsplanes „Waldcamping  

Pleinfeld“ wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-

üblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der 

Bebauungsplan in Kraft. 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Waldcamping“, 

bestehend aus dem vom Ingenieurbüro VNI aus Pleinfeld 

ausgearbeiteten Planblatt vom 26.06.2020, ergänzt am 

24.09.2020 und 17.12.2020, den Festsetzungen durch 

Text sowie der Begründung, kann vom Tage der Bekannt-

machung an im Rathaus des Marktes Pleinfeld, Zimmer 2.3 

während der allgemeinen Öffnungszeiten von jedermann 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt 

Auskunft gegeben. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der  

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 

Mängeln sowie Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 

hingewiesen. 

Unbeachtlich werden danach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB  

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  

Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 

beachtlichen Verletzung der Vorschriften über das  

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-

nutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 

des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-

machung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 

Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 

der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist  

darzulegen.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 

über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche  

im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten  

Vermögensteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-

gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 

BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-

ansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 

drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Markt Pleinfeld, 23.12.2020 

Stefan Frühwald 

1. Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG  

SATZUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER 

ÖFFENTLICHEN STRANDANLAGEN UND  

FREIFLÄCHEN DES ZWECKVERBANDES  

BROMBACHSEE IN DER FASSUNG DER  

5. ÄNDERUNGSSATZUNG VOM 15.12.2020 

Der Zweckverband Brombachsee erlässt aufgrund des Art. 

26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20.06.1994 (GVBl S. 555), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 22.07.2014 (GVBl S. 286), i. V. m. Art. 23 und 24  

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den  

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 

der Neufassung vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286) folgende 

Satzung  

für die Benutzung der öffentlichen Strandanlagen 

und Freiflächen des Zweckverbandes Brombachsee 

§ 1 

Strandanlagen und Freiflächen 

1. Der Freistaat Bayern und der ZV Brombachsee sind  

Eigentümer und Betreiber der Strandanlagen und Frei-

flächen am Brombachsee. Der ZV Brombachsee hat die 

Bewirtschaftung und Unterhaltung dieser Flächen ge-

genüber dem Freistaat Bayern vertraglich übernommen, 

soweit diese im Eigentum des Freistaates Bayern sind. 

2. Mit Zustimmung des Freistaates Bayern betreibt der ZV 

Brombachsee die Strandanlagen und Freiflächen als 

der Erholung und Ruhe dienende Einrichtungen. 

3. Folgende Flächen sind am Brombachsee als Strand-

anlagen und Freiflächen ausgewiesen: 

Kleiner Brombachsee: 

• Fremdenverkehrszentrum Langlau 

• Badehalbinsel Absberg 

• Erholungsanlage Seemeisterstelle Absberg 

 Igelsbachsee: 

• Erholungsanlage Enderndorf-Igelsbachsee 

 Großer Brombachsee: 

• Erholungsanlage Enderndorf-Brombachsee 

• Erholungsanlage Absberg-Seespitz 

• Erholungsanlage Ramsberger Strand 

• Erholungsanlage Pleinfeld-Süd 

• Erholungsanlage Allmannsdorf 

 

§ 2 

Benutzung der Strandanlagen und Freiflächen 

1. Die Benutzer haben sich in den Strandanlagen und auf 

den Freiflächen so zu verhalten, dass kein anderer  

gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umstän-

den unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 

2. Die Benutzer haben sich in den Strandanlagen und auf 

den Freiflächen so zu verhalten, dass diese und ihre  

Bestandteile nicht beschädigt oder verunreinigt werden. 

3. Von der Benutzung der Strandanlagen und Freiflächen 

ausgeschlossen sind: Kinder unter 6 Jahren ohne  

verantwortliche Begleitperson und Betrunkene. 
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4. In den Strandanlagen und auf den Freiflächen ist den  

Benutzern insbesondere untersagt: 

1) die Ausübung von Sport und Spiel außerhalb der  

dafür vorgesehenen Flächen, soweit dadurch ande-

re gefährdet oder belästigt werden können; 

2) das unberechtigte Befahren und Beparken der 

Strandanlagen und Freiflächen außerhalb der  

zugelassenen Wege, ausgewiesenen Parkflächen 

und der Bootsstege mit Fahrzeugen aller Art; 

3) die Reinigung von Fahrzeugen aller Art; 

4) die Beschädigung von Strandanlagen und Frei-

flächen, ihrer Bestandteile und ihrer   Einrichtun-

gen sowie das Verunreinigen durch Wegwerfen 

und Liegenlassen von Gegenständen; 

5) das Grillen außerhalb der hierzu ausgewiesenen 

Plätze bzw. Bereiche; 

6) die Errichtung und der Betrieb von offenen Feuer-

stellen; 

7) die Nutzung oder der Betrieb von Wasserpfeifen/ 

Shishas 

8) das Jagen oder Fangen von Tieren sowie das  

Ausnehmen oder Zerstören von Vogelnestern und 

Nistkästen; 

9) das Aufstellen von Zelten, Wohnmobilen und 

Wohnwagen sowie das Nächtigen im  Freien  

außerhalb der hierfür ausgewiesenen Flächen; 

10) der Verkauf von Waren aller Art einschließlich der 

Abgabe von Speisen und Getränken, Durchführung 

von Werbung aller Art, das Verteilen, Vertreiben/

Ankleben von Druckschriften, das Anbieten ge-

werblicher Leistungen, das Filmen/Fotografieren 

zu gewerblichen Zwecken, die Veranstaltung von 

Vergnügungen und das Abhalten von Versammlun-

gen, sofern keine Sondererlaubnis der zuständi-

gen Behörde und des ZV Brombachsee vorliegt; 

11) Schulklassen-/Schulfeiern, insbesondere Ab-

schlussfeiern, abzuhalten oder teilzunehmen. 
 

§ 3 

Einschränkung der Benutzung 

1. Bei Überfüllung der Anlagen kann der Zutritt für Bade-

gäste zeitweise gesperrt werden. 

2. Bei sportlichen Wettkämpfen und bei Schwimmunter-

richt können Teile der Strandbadeanlage für die  

allgemeine Benutzung durch den ZV Brombachsee oder 

das Wasserwirtschaftsamt Ansbach gesperrt werden. 

 

§ 4 

Mitführen von Hunden und sonstigen Tieren 

1. Zur Verhütung von Gefahren für die Gesundheit der  

Besucher und die öffentliche Reinlichkeit ist das Mit-

führen von Hunden und sonstigen Tieren in den durch  

Hinweisschilder gekennzeichneten Strandanlagen und 

Freiflächen verboten. 

2. Auf den Betriebswegen und auf den nicht durch  

Hinweisschilder gekennzeichneten Strandanlagen und 

Freiflächen sind Hunde und sonstige Tiere anzuleinen. 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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3. Von § 4 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung sind aus-

genommen: 

a) Blindenführhunde / , Therapiehunde, 

b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bun-

desgrenzschutzes, der Zollverwaltungder Bundes-

bahn und der Bundeswehr im Einsatz, 

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 

d) Hunde, welche die für Rettungshunde vorgesehe-

nen Prüfungen bestanden haben und als Rettungs-

hunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz 

oder den Rettungsdienst eingesetzt sind, sowie 

e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit 

der Einsatz dies erfordert 

f)  Jagdhunde im Rahmen der Jagdausübung 

§ 5 

Beseitigungspflicht und Ersatzvornahme 

1. Wer innerhalb der Strandanlagen und Freiflächen,  

insbesondere durch Beschädigung oder Verunreinigung 

einen ordnungswidrigen Zustand (§ 7) herbeiführt, hat 

diesen ohne Aufforderung unverzüglich auf seine  

Kosten zu beseitigen. Dies gilt auch für die Beseitigung 

der Exkremente von mitgeführten Tieren. 

2. Wird der ordnungswidrige Zustand nicht beseitigt,  

so kann der Zweckverband diesen nach vorheriger  

Androhung und Fristsetzung auf Kosten des Zuwider-

handelnden beseitigen. Eine vorherige Androhung und 

Fristsetzung ist nicht notwendig, wenn der Zuwider-

handelnde nicht erreichbar ist, wenn Gefahr im Verzug 

besteht oder wenn die sofortige Beseitigung des  

ordnungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse 

geboten ist. 

§ 6 

Platzverweis 

1. Durch berechtigte Personen vom Platz verwiesen  

werden können Personen, die in schwerwiegender  

Weise oder wiederholt trotz Mahnung 

1) Vorschriften dieser Satzung oder aufgrund dieser 

Satzung erlassenen Anordnungen zuwiderhandeln; 

2) gegen Anstand und Sitte verstoßen oder von der 

Benutzung nach § 2 Abs. 3 ausgeschlossen sind. 

2. In diesen Fällen kann auch das Betreten der Strandan-

lagen und der Freiflächen für einen bestimmten Zeit-

raum untersagt werden. 
 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

1. Nach Art. 26 KommZG i.V. m. Art. 24 Abs. 2 GO kann 

mit Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro belegt werden, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 1 Sport und Spiel ausübt 

und dadurch andere gefährden und belästigen 

könnte; 

2) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 2 Strandanlagen und  

Freiflächen außerhalb der zugelassenen Wege,  

ausgewiesenen Parkflächen und der Bootsstege 

mit Fahrzeugen aller Art befährt und/oder beparkt; 

3) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 3 Fahrzeuge aller Art  

reinigt; 

4) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 4 Strandanlagen und Frei-

flächen, ihre Bestandteile und ihre Einrichtungen 

beschädigt sowie durch Wegwerfen oder Liegen-

lassen von Gegenständen verunreinigt; 

5) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 5 außerhalb der hierzu  

ausgewiesenen Plätze bzw. Bereiche grillt; 

6) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 6 offene Feuerstellen  

errichtet und betreibt; 

7) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 7 Wasserpfeifen / Shishas 

nutzt oder betreibt; 

8) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 8 Tiere jagt oder fängt,  

Vogelnester und Nistkästen ausnimmt oder zer-

stört; 

9) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 9 in den Strandanlagen 

und auf den Freiflächen Zelte, Wohnmobile und 

Wohnwagen aufstellt sowie im Freien nächtigt; 

10) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 10 ohne Sondererlaubnis 

der zuständigen Behörde und des Zweckverban-

des Waren aller Art, einschließlich der Abgabe von 

Speisen und Getränken verkauft, Werbung aller Art 

durchführt, Druckschriften verteilt, vertreibt oder 

anbringt, gewerbliche Leistungen anbietet, zu ge-

werblichen Zwecken filmt/fotografiert, Vergnügun-

gen veranstaltet oder Versammlungen abhält; 

11) entgegen § 2 Abs. 4 Nr. 11 an Schulklassen-/

Schulfeiern, insbesondere an Abschlussfeiern  

teilnimmt oder diese abhält. 

12) die Verhaltensregeln des § 4 beim Mitführen von 

Hunden oder sonstigen Tieren missachtet; 

13) entgegen § 5 Abs. 1 Tierexkremente wie Hundekot 

usw. nicht umgehend beseitigt und ordnungs-

gemäß entsorgt; 

14) einem nach § 6 ausgesprochenen Platzverweis 

oder befristeten Betretungsverbot zuwiderhandelt; 

2. Andere Straf-/Bußgeldvorschriften bleiben unberührt.   

 

(Fortsetzung von Seite 7) 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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§ 8 

Haftung 

1. Die Benutzung der Strandanlagen und Freiflächen  

einschließlich deren Verkehrswege erfolgt auf eigene 

Gefahr. 

2. Der Zweckverband Brombachsee haftet für Personen- 

oder Sachschäden, die einem Benutzer von Strand-

anlagen und Freiflächen entstehen nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. 

§ 9 

Weitere Rechtsvorschriften 

Die Verordnungen zur Regelung des Gemeingebrauchs, zur 

Regelung des Tauchens mit Atemgerät und zur Ausübung 

der Schifffahrt am Altmühlsee, Kleinen Brombachsee,  

Großen Brombachsee und Igelsbachsee, veröffentlicht im 

Amtsblatt 2019 Nr. 14 des Landkreises Weißenburg-

Gunzenhausen und der Großen Kreisstadt Weißenburg  

i. Bay. bleiben von dieser Satzung unberührt. 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. Mit Ablauf 

des 31. Januar 2021 tritt die Satzung über die Benutzung 

der öffentlichen Strandanlagen und Freiflächen des Zweck-

verbandes Brombachsee vom 27.03.2000 (MFrABl Nr. 

05/2000 S. 72), zuletzt geändert durch Satzung vom 

02.10.2018 (MFrABl Nr. 10/2018 S. 144), außer Kraft. 

 

Ramsberg, den 15.12.2020 

Zweckverband Brombachsee 

Manuel Westphal 

Landrat und Zweckverbandsvorsitzender 

 

BEKANNTMACHUNG  

SATZUNG ÜBER DIE BENUTZUNG DER  

PARKPLATZANLAGEN DES ZWECKVERBANDES 

BROMBACHSEE VOM 15.12.2020 

Der Zweckverband Brombachsee erlässt auf Grund von Art. 

26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98), zuletzt geän-

dert durch Art. 9a Abs. 5 Bayerisches E-Gouvernement-

Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl S. 458), in Verbin-

dung mit Art. 1, 2 Abs. 1, Art. 8 des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

4. April 1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch § 1 des 

Änderungsgesetzes vom 8. März 2016 (GVBl S. 36), und  

§ 5 Abs. 3 der Satzung des Zweckverbandes Brombachsee 

vom 18. April 1972 (MFrABl. Nr. 11 S. 55), zuletzt geändert 

durch Satzung vom 02. Oktober 2018 (MFrABl. Nr. 11  

S. 166), folgende Satzung:  
 

§ 1 

1. Der Zweckverband Brombachsee betreibt und unterhält 

am Brombachsee folgende Parkplatzanlagen: 

a. Badehalbinsel Absberg, Fl.Nr. 250 Gem. Absberg 

b. Seemeisterstelle Absberg, Fl.Nr. 239/1, 638  

Gem. Absberg 

c. Absberger Seespitz, Fl.Nr. 638, 640/1  

Gem. Absberg 

d. Seezentrum Langlau, Fl.Nr. 1039/1; 1008 

(Bedarfsparkplatz) Gem. Pfofeld 

e. Enderndorf-Igelsbachsee, Fl.Nr. 378; 400; 847 

Gem. Enderndorf 

f. Enderndorf-Brombachsee, Fl.Nr. 41/6, 41/7, 41/8, 

41/10, 41/11 Gem. Enderndorf 

g. Ramsberger Strand, Fl.Nrn. 362/27, 362/40, 

362/41, 389, 390, 391, 392, 393, 416, 417, 418, 

423/2; 281/82, 362/28, 345, 363, 364/5, 364/6, 

340/1, 343/2, 344/3; 82/2, 83/1, 87/1; 281/59, 

331/2; 347 (Bedarfsparkplatz) Gem. Ramsberg 

h. Allmannsdorf, Fl.Nr. 289/1 Gem. Allmannsdorf 

i. Pleinfeld, Fl.Nr. 329/3 Gem. Sankt Veit; 289/1 

Gem. Allmannsdorf. 

2. Diese Parkplatzanlagen sind öffentliche Einrichtungen 
im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Nummer 1 der Gemeinde-
ordnung. 

 

§ 2 

1. Die Parkplätze dienen dem Parken von PKW, Anhäng-

ern, Wohnmobilen, Motorrädern, Mofas, Mokicks und 

Reisebussen auf den für die jeweiligen Fahrzeuge aus-

gewiesenen Flächen. Die Benutzung ist jedermann ge-

gen Entrichtung der festgesetzten Gebühren gestattet. 

2. Von der Benutzung ausgeschlossen sind: 

a. Fahrzeuge und Anhänger, die nicht zum öffentlichen 

Straßenverkehr zugelassen sind; 

b. Fahrzeuge und Anhänger, die mit feuergefährlichen 

oder explosiven Stoffen, ätzenden Chemikalien oder 

sonstigen umweltschädlichen Stoffen beladen sind; 

c. Fahrzeuge und Anhänger, die aufgrund ihrer Aus-

maße die markierten Abstellflächen überragen und 

(Fortsetzung von Seite 9) 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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dadurch den zu- und abfließenden Verkehr behin-

dern können. 

3. Die Parkplatzanlagen sind unbewacht. 

4. Das Übernachten auf den Parkplatzanlagen ist nicht 

gestattet. 

5. Eine andere Nutzung der Parkplatzanlagen, außer zum 

Parken von Fahrzeugen, ist nur mit Sondererlaubnis des 

Zweckverbandes Brombachsee gestattet.  

6. In Ausnahme zu Nr. 4 und Nr. 5 wird das Übernachten 

von Wohnmobilen auf den hierfür ausgewiesenen  

Flächen innerhalb der Parkplatzanlagen Badehalbinsel 

Absberg (§1 Abs. 1 Buchstabe a), Enderndorf-

Igelsbachsee (§ 1 Abs. 1 Buchstabe e) sowie dem 

Ramsberger Strand (§ 1 Abs. 1 Buchstabe g)  gegen 

Entrichtung der festgesetzten Gebühren gestattet. 

7. Fahrzeuge und Anhänger sind platzsparend abzustellen. 

Das Parken entgegen der vorgegebenen Richtung bzw. 

außerhalb des markierten Bereiches sowie das Bepar-

ken von Wegen und Landliegeplätzen und auch das 

Querbeparken von Parkflächen sind untersagt. Ebenso 

untersagt ist das Einparken bzw. die Behinderung von 

Fahrzeugen. 

8. Das Aufstellen, Abstellen und Errichten von Tischen und 

Bänken, Zelten, Vorzelten, Sonnensegeln oder sonstiger 

Vorbauten auf den Parkplatzanlagen ist untersagt. 

Ebenso ist das Grillen, offenes Feuer, die Errichtung 

bzw. der Betrieb von Wasserpfeifen / Shishas untersagt. 

9. Die Benutzer haben sich auf den Parkplatzanlagen so 

zu verhalten, dass diese und ihre Bestandteile nicht 

beschädigt oder verunreinigt werden. Die Beschädigung 

der Parkplatzanlagen und ihrer Bestandteile sowie das 

Verunreinigen durch Wegwerfen und Liegenlassen von 

Gegenständen sind untersagt. 

§ 3 

1. Die Parkplatzanlagen und öffentlichen Straßen im Zu-

ständigkeitsbereich gemäß § 1 werden zur Einhaltung 

der verkehrsrechtlichen Bestimmungen (StVG, StVO, 

StVZO) überwacht. 

2. Mit der Durchführung der Überwachung wird der Zweck-

verband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz  

beauftragt. Ebenso steht es dem Zweckverband  

Brombachsee frei, die Überwachung an weitere Dritte zu 

übertragen, welche sich durch ein entsprechendes  

Legitimationsschreiben ausweisen können.  

§ 4 

1. Die Benutzung der Parkplatzanlagen erfolgt auf eigene 

Gefahr. 

2. Der Zweckverband Brombachsee haftet für Schäden, 

die sich aus dem Benützen der Parkplätze ergeben nur 

dann, wenn einer natürlichen oder juristischen Person, 

deren sich der Zweckverband Brombachsee zur  

Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Benutzer, der einen 

Schadensersatzanspruch gegen den Zweckverband 

oder eine von ihm beauftragte Person geltend machen 

will, muss das Schadensereignis unverzüglich bei dem 

Zweckverband Brombachsee schriftlich anzeigen. 

(Fortsetzung von Seite 11) 

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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3. Die Benutzer haften dem Zweckverband Brombachsee 

für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Ver-

letzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurück-

zuführen sind. 

§ 5 

1. Nach Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. 

dem Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) kann mit Geldbuße bis zu 2.500 € belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften 

über die Benutzung der Parkplatzanlagen (§ 2) zuwider-

handelt, insbesondere wer 

1) entgegen § 2 Abs. 2 Buchst. a Fahrzeuge und Anhä-

nger, welche nicht zum öffentlichen Straßenverkehr 

zugelassen sind, auf den Parkplatzanlagen abstellt; 

2) entgegen § 2 Abs. 2 Buchst. b mit Fahrzeugen und 

Anhängern, die mit feuergefährlichen oder explo-

siven Stoffen, ätzenden Chemikalien oder sonstigen 

umweltschädlichen Stoffen beladen sind, die Park-

platzanlagen befährt oder beparkt; 

3) entgegen § 2 Abs. 2 Buchst. c Fahrzeuge und Anhä-

nger, die aufgrund ihrer Ausmaße die markierten 

Abstellflächen überragen und dadurch zu einer Be-

hinderung des zu- und abfließenden Verkehrs  

führen können, abstellt; 

4) entgegen § 2 Abs. 4 auf den Parkplatzanlagen  

unberechtigt übernachtet; 

5) entgegen § 2 Abs. 5 die Parkplatzanlagen für  

Zwecke nutzt, die nicht unmittelbar und ausschließ-

lich dem Parken von Fahrzeugen dienen; 

6) entgegen § 2 Abs. 7 und Abs. 8 sein Fahrzeug oder 

seinen Anhänger nicht platzsparend abstellt, quer 

parkt, über mehrere Abstellplätze hinweg, außer-

halb des markierten Bereiches, insbesondere auf 

den Wegen und Landliegeplätzen parkt, Tische, 

Bänke usw., Zelte, Vorzelte, Sonnensegel oder sons-

tige Vorbauten auf den Parkplatzanlagen abstellt 

oder errichtet, grillt, Feuer macht, Wasserpfeifen/ 

Shishas errichtet bzw. betreibt sowie andere Fahr-

zeuge einparkt oder behindert; 

7) entgegen § 2 Abs. 9 die Parkplatzanlagen und  

deren Bestandteile verunreinigt bzw. beschädigt. 

Hierzu zählt insbesondere das Verunreinigen durch 

Wegwerfen und Liegenlassen von Gegenständen; 
 

§ 6 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. 2Mit Ablauf 

des 31. Januar 2021 tritt die Satzung über die Benutzung 

der Parkplatzanlagen des Zweckverbandes Brombachsee 

am Brombachsee vom 31. Mai 2005 (MFrABl Nr. 15/2005 

S. 126), zuletzt geändert durch Satzung vom 04. Juli 2007 

(MFrABl Nr. 15/2007 S. 106), außer Kraft. 
 

Ramsberg, den 15.12.2020 

Zweckverband Brombachsee 

Manuel Westphal 

Landrat und Zweckverbandsvorsitzender 

 

BEKANNTMACHUNG  

SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON  

PARKGEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DER 

PARKPLÄTZE DES ZWECKVERBANDES  

BROMBACHSEE AM BROMBACHSEE 

in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 15.12.2020 

Der Zweckverband Brombachsee erlässt auf Grund von Art. 

24, 26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98), zuletzt  

geändert durch Art. 9a Abs. 5 Bayerisches E-Government-

Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl S. 458), in Ver-

bindung mit Art. 1, 2 Abs. 1, Art. 8 des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

4. April 1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch § 1 des 

Änderungsgesetzes vom 8. März 2016 (GVBl S. 36), und  

§ 5 Abs. 3 der Satzung des Zweckverbandes Brombachsee 

vom 18. April 1972 (MFrABl. Nr. 11 S. 55), zuletzt geändert 

durch Satzung vom 02. Oktober 2018 (MFrABl. Nr. 11  

S. 166), folgende Satzung:  
 

§ 1 

§ 6 der Satzung vom 2. Mai 2005 (MFrABl Nr. 15 S. 127), 

zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Dezember 2019 

(MFrABl Nr. 01/2020 S. 9), wird wie folgt gefasst:  

1) Nach Art 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis 

zu 2.500,00 € belegt werden, wer auf den in § 1 ge-

nannten öffentlichen Einrichtungen ein Fahrzeug ab-

stellt, ohne die § 3 festgesetzte Gebühr zu entrichten.  

2) Die Ahndung der Verstöße erfolgt aufgrund des bun-

deseinheitlichen Bußgeldkataloges nach § 24 StVO. 
 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 01.02.2021 in Kraft. 
 

Ramsberg, den 15.12.2020 

Zweckverband Brombachsee 

Manuel Westphal 

Landrat und Zweckverbandsvorsitzender 

(Fortsetzung von Seite 13) 
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DIE GRUNDABGABEN WERDEN FÄLLIG! 
Am 15.02.2021 werden die Grundabgaben, das heißt die 

Grundsteuern A und B, die Müllgebühren sowie die 

Gewerbesteuervorauszahlungen für das 1. Quartal 2021 

zur Zahlung fällig. 

Alle Steuerpflichtigen, welche dem Markt Pleinfeld kein 

SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden gebeten, die 

am 15.02.2021 fälligen Beträge an den Markt Pleinfeld zu 

überweisen. Bei Zahlungsverzug muss ein Säumnis-

zuschlag (§ 240 Abgabenordnung) berechnet werden. 

Der Markt Pleinfeld empfiehlt die Teilnahme am prak-

tischen Lastschriftverfahren. Dabei wird der fällige Betrag 

dem Konto des Zahlungspflichtigen jeweils zum Fälligkeits-

tag belastet und dem Markt Pleinfeld gutgeschrieben. 

Die Vordrucke für den Bankeinzug werden auf Wunsch 

(Tel.: 09144 9200 33) versendet, können im Rathaus  

abgeholt werden oder unter www.pleinfeld.de/formulare/ 

heruntergeladen werden. 

Gemeindekasse Markt Pleinfeld 

 

SONDERMÜLL-AKTIONSTAG 
Entgiften Sie Ihren Haushalt 

Sondermüllabgabe in Pleinfeld, Kirchweihplatz 

Freitag, 19.02.2021     10.45 Uhr – 12.15 Uhr 

Kostenlose Annahme: 

Chemikalien, Pflege- und Reinigungsmittel aus Haushalt, 

Hobby und Garten, Altöl (max. 10 l), Batterien, Energie-

sparlampen, Leuchtstoffröhren, Thermometer (quecksilber-

haltig), Feuerlöscher.  

Infotelefon: 09141/902-286  

MASSNAHMEN DES ZWECKVERBANDES  

BROMBACHSEE IM GEMEINDEGEBIET  

PLEINFELD 

Für das Jahr 2021 sind durch den Zweckverband  

Brombachsee folgende Maßnahmen im Gemeindegebiet 

Pleinfeld geplant: 

Erholungsanlage Allmannsdorf 

Im Jahr 2020 wurde die neu installierte Schrankenanlage 

im Bereich Allmannsdorf in Betrieb genommen. Jedoch ist 

der Parkplatz komplett unbeleuchtet. Da sich die Besucher-

frequenz im Seezentrum Allmannsdorf in den letzten  

Jahren positiv entwickelt hat und sich die Besucher abends 

länger am See aufhalten, soll der Parkplatz in 2021  

beleuchtet werden.  

Erholungsanlage Pleinfeld 

Für die Erholungsanlage Pleinfeld ist 2021 die Sanierung 

des Kiosk Pleinfeld West geplant. Hier sollen neue Fenster 

und Türen eingesetzt, sowie die Fassade erneuert werden. 
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AKTUELLES AUS DER  

  BÜCHEREI PLEINFELD! 
 

„Wir hoffen, Sie ab 2. Februar 2021  

wieder begrüßen zu dürfen!“ 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse 

und unserer Homepage 
 

Zu folgenden Öffnungszeiten können Sie das Angebot der Bücherei nutzen: 

Dienstag und Donnerstag: 15:00 - 19:00 Uhr sowie  

Mittwoch und Sonntag:   09:30 - 11:30 Uhr 

Jeder Interessent benötigt für eine Ausleihe einen computerlesbaren Büchereiausweis. Dafür ist eine einmalige  

Gebühr von  

       1,50 EUR für Kinder  

       2,50 EUR für Erwachsene  zu entrichten. 

Die jährliche Benutzungspauschale beträgt 2,00 EUR für Kinder   

       5,00 EUR für Erwachsene                                Ansonsten ist die Ausleihe kostenlos! 

Sie finden unsere Einrichtung am Kirchenplatz 1, neben der Kath. Kirche und in der Nachbarschaft zum Bürgerhaus  

oder auch im Internet unter www.buecherei-pleinfeld.de. 

MEDIENSUCHE ONLINE 

Egal ob von zu Hause, vom Arbeitsplatz, von der Schule oder vom Internet-Café aus, unsere neue Mediensuche online 

ermöglicht es Ihnen, schnell und unabhängig von den Öffnungszeiten im Medienbestand der Gemeindebücherei zu  

recherchieren. www.buecherei-pleinfeld.de - „Hier geht’s zur Mediensuche online“ 
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B E K A N N T M A C H U NG 

VERPACHTUNGEN VON HOLZPLÄTZEN 
Vom Markt Pleinfeld werden ab 01.03.2021 folgende Holzplätze neu verpachtet: 

     Holzplatz             Anzahl  

     In der Mudern         7 Stück  

     Lauterbrunnenweg      2 Stück  

     Beim Schmieds Kreuz    2 Stück  

     Auf der Heide         7 Stück   

Die Plätze sind ca. 60 m² groß. Mindestpachtpreis pro Platz beträgt 60,00 EUR für knapp 10 Jahre im Voraus.  

Die Pachtzeit endet zum 31.12.2030. 

Interessenten bitten wir um Abgabe eines schriftlichen Angebotes, gerne auch mit Platzwunsch,  

bis Donnerstag, 11. Februar 2021 beim Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld.  

 

Pleinfeld, 14.01.2021    

Stefan Frühwald 

1. Bürgermeister 

Auf der Heide 

Lauterbrunnenweg 

In der Mudern 

Beim Schmieds Kreuz 
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MODISCH DURCHSTARTEN MIT DEM FRÄNKISCHEN WASSERRADWEG 
NACHHALTIGE UND REGIONAL PRODUZIERTE RADKLEIDUNG ZUR ROUTE IST JETZT ONLINE BESTELLBAR 
Gunzenhausen/Spalt. Das markante Logo mit dem W und den Fahrradreifen, kombiniert mit Blautönen, die für die zahl-

reichen Seen und Flüsse entlang der Strecke stehen: Die neue Radkleidungskollektion des Fränkischen WasserRadwegs 

spiegelt die Besonderheiten der Fernstrecke wider, die durch das Fränkische Seenland, das Romantische Franken und 

den Naturpark Altmühltal führt. Außerdem sind die Shirts, Jacken und Accessoires natürlich perfekte Tourbegleiter.  

Unter www.fraenkischer-wasserradweg.de/shop finden Fans nicht nur die ganze, vom regionalen Partner RenéRosa  

hergestellte Kollektion für Damen und Herren, sondern gelangen auch direkt zur Bestellung.  

Für die kommende Fahrradsaison sind die leichten Daunensteppjacken 

der Kollektion bestens geeignet. Auch ein Stirnband, das gut unter den 

Fahrradhelm passt, gehört zum Angebot. Dazu kommt ein Multifunktions-

tuch, das sich auch als Mund-Nasen-Bedeckung tragen lässt. Alle Teile 

sind aus hochwertigem und sporterprobtem Material gefertigt. Das gilt 

natürlich auch für das Herzstück der Kollektion –das Radtrikot. Schon im 

Juni 2019, als der Fränkische WasserRadweg auf der Bayerischen Garten-

schau in Wassertrüdingen eröffnet wurde, waren die blau-weißen Trikots 

im Design der Strecke ein Blickfang. Seither hat die insgesamt rund 460 

Kilometer lange Strecke mit ihrer Mischung aus Fahrspaß an Flüssen und 

Seen, Burgromantik und historischen Städten zahlreiche Fans gewonnen –

und viele, die das Trikot bei der Eröffnung oder bei den Messeauftritten 

des Radwegs gesehen haben, haben sich erkundigt, wo es das Shirt zu 

kaufen gibt. Wegen des großen Interesses hat die Arbeitsgemeinschaft 

Fränkischer WasserRadweg entschieden, das Trikot zusammen mit  

einigen weiteren praktischen Kleidungsstücken zum Verkauf anzubieten.  

Als Partner wurde dafür die RenéRosa Trikotmanufaktur gewonnen. Der regionale Hersteller produziert im Spalter Ortsteil 

Fünfbronn seit 2009 hochwertige Sportbekleidung. Grafik, Zuschnitt, Druck und Näherei sind hier unter einem Dach.  

Jedes Stück aus der Kollektion des Fränkischen WasserRadwegs wird also praktisch direkt an der Strecke angefertigt –

und zwar „on demand“, also erst dann, wenn jemand bestellt hat. Dadurch wird ganz im Sinne der Nachhaltigkeit eine 

Überproduktion verhindert. Das nachhaltige Herstellungsverfahren führt dazu, dass die Lieferzeiten mit bis zu 21 Tagen 

relativ lang sind. Wenn Kunden die Stücke schneller brauchen, sollten sie ihrer Bestellung eine entsprechende Notiz  

hinzufügen oder in der Textilmanufaktur anrufen. Das Warten lohnt sich aber auf jeden Fall, denn die Radler bekommen 

nicht nur hochwertige und besondere Sportkleidung, sondern erhalten zu jeder Bestellung auch noch das praktische  

Serviceheft zum Fränkischen WasserRadweg mit Streckenbeschreibung und Karten gratis dazu. 
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ANTIKEIMFOLIE DER FIRMA REINLE GUMMI & KUNSTSTOFF GMBH –  

SACHSPENDE FÜR DIE PLEINFELDER SCHULEN 
Eigentlich ist die im Pleinfelder Ortsteil Mischelbach ansässige Reinle Gummi & Kunststoff GmbH mit ihren rund 100 

Mitarbeitern ein Hersteller und Konfektionär von kundenspezifischen technischen Teilen aus Gummi, Kunststoff und 

Vlies und beliefert namhafte Unternehmen aus der Medizintechnik sowie der Automobil- und Elektroindustrie.  

Als im März und April die Corona-Pandemie über Deutschland und die Region hereinbrach, kam Reinle seiner  

gesellschaftlichen Verantwortung nach, machte aus der Not eine Tugend und stellte die Produktion auf die Herstellung 

von Corona-Schutzprodukten wie Schutzmäntel für Krankenhäuser und Thekenaufsätze aus Plexiglas um. 

Die Logis Group, ein enger Entwicklungspartner von Reinle, rannte mit der Idee einer viren- und bakterientötenden Folie 

offene Türen ein. Das Partnerunternehmen aus Mühldorf übernahm die Entwicklung und Zertifizierung der LOGISGRIPS® 

Antikeimfolie, Reinle die gesamte Konfektionierung und unterstützt in der Logistik und im Vertrieb.  

Gemeinsam konnten schon mehrere hunderttausend Türgriffe und tausende Quadratmeter an Oberflächen in Hotels und 

öffentlichen Gebäuden geschützt werden. Mit Begeisterung und großem Interesse für das Produkt nahm Bürgermeister 

Frühwald die Sachspende von Reinle-Geschäftsführer Edwin Koller für alle Türgriffe und Türstangen der Brombachsee 

Mittelschule entgegen. Die Grundschule Pleinfeld wird in den nächsten Tagen ebenfalls eine Sachspende erhalten.  

Der Bürgermeister dankte Herrn Koller für seine Initiative und befand, dass neben vieler anderer Vorsichtsmaßnahmen 

in den beiden Schulen auch der hygienische Schutz auf viel berührten Flächen wie Türgriffen eine sinnvolle Maß- 

nahme sei. 

LOGISGRIPS® Antikeimfolie ist eine transparente selbstklebende Folie zum langfristigen Schutz von Oberflächen gegen 

behüllte Viren und Bakterien. Das Aufbringen der Folie versiegelt die Oberfläche und macht >99% aller behüllten Viren 

wie Covid-19 und Influenza sowie Bakterien (auch multiresistente Keime) unschädlich.  

Einmal aufgebracht, schützt die 

Folie die Oberfläche je nach  

Beanspruchung bis zu einem 

Jahr. Die Anbringung ist sowohl 

auf glatten, als auch auf  

dreidimensionalen Oberflächen 

leicht möglich. Regelmäßiges 

Reinigen der Oberfläche wirkt 

sich positiv auf Wirksamkeit und 

Haltbarkeit aus.  

Die Wirksamkeit wurde durch 

das Eurovir® Hygiene-Labor  

getestet und bestätigt. Die  

Hautverträglichkeit wurde in 

dermatologischen Tests durch 

Dermatest® mit "SEHR GUT" 

bestätigt.  

Die Antikeimfolie schützt Tür-

griffe und alle Oberflächen, mit 

denen Personen oder Waren in 

Berührung kommen.  

Neues aus PleiNfeld 
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WIR NEHMEN, LEIDER FRÜHER ALS ERWARTET,  

ABSCHIED VON UNSEREM LIEBEN WILLOW. 

Willi war unser „Allrounder“, ein belieb-

tes Reitpferd für Groß und Klein, auch 

mit seinen 28 Jahren war er nicht zu 

bremsen. Er hat vielen Kindern und 

auch Erwachsenen das Reiten lehren 

dürfen, war auf unzähligen Ausritten 

vorn mit dabei.  

Mit 11 Jahren kam Willi zu uns und  

wurde mit Hilfe des Schmiedes und  

vielen helfenden Händen aufgepäppelt. 

Seitdem lief er als treuer Wegbeleiter  

in unserem Schulbetrieb, war bei  

Orientierungsritten als auch Martins-

zügen dabei. 

Der Abschied fiel uns allen sehr schwer! 

Wir werden ihn sehr vermissen!  

 

Wir bedanken uns bei allen fleißigen Spendern, die schon zur Aufrechterhaltung des Reit -und Fahrvereins Pleinfeld  

mitgeholfen haben. Über weitere Spenden wären wir sehr dankbar! 

 
 

                Reit und Fahrverein Pleinfeld e.V.   

                DE 68 7606 9468 0004 7478 01  
 

                oder über Paypal:            

                reitvereinpleinfeld@gmx.de 

  

 Bleiben Sie alle gesund!      Die Vorstandschaft RuFV  

Aus dem VereiNslebeN 
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Im vergangenen Jahr 2020 wurden die Möglichkeiten der Sportausübung pandemiebedingt deutlich eingeschränkt.  

Gemeinsames Sporttreiben war seit dem Ausbruch des Corona Virus nur bedingt in kleineren Gruppen und unter  

strengen Hygieneauflagen möglich. Deshalb freut es uns ganz besonders, dass im Laufe der Sommermonate von der DJK 

Pleinfeld ein Sportabzeichentraining angeboten werden konnte. Abgenommen wurden die Prüfungen von Gisela Wachter 

unter zeitweiser Mithilfe von Eva Hefele und Beate Gagsteiger.  So konnten gegen Ende des vergangenen  

Jahres 31 Sportabzeichen von den Teilnehmern abgeholt werden. 

Im Einzelnen wurden folgende Leistungen erzielt:  

Anmerkung: In Klammern steht, wie oft das Leistungsabzeichen abgelegt wurde! 

Weibliche Jugend Silber:  Bräunlein Antonia (1)     Wieland Magdalena (2) 

Weibliche Jugend Gold:   Braun Franziska (1)    Isaev Julia (3) 

Männliche Jugend Silber:   Hefele Johannes (1)   Werner Leo (1)   Wachter Ben (2)  Isaev Nick (3)  Wieland Moritz (6) 

Männliche Jugend Gold:  Braun Felix (1) 

Erwachsene Bronze:  Benes Ludvik (7) 

Erwachsene Silber:  Hefele Eva  (1)  Weeger Jakob  (1)    Hansel Marius (2) 

Erwachsene Gold:  Regler Silvia (1)  Wagner Franziska (1)  Wachter Jürgen (2)  Knäblein Miriam (2) 

                                Baumeister Tatjana (3)  Sillinger Tina (5)   Wieland Anja (6)   Plötner Marianne (7) 

                               Barthel Josef (8)   Knäblein Roswitha (13)  Gagsteiger Beate (18)                                   

                                Knörlein Irmgard (21)   Hebele Hildegard (25)   Wunderlich Andreas (26)   Arnold Marga (30)  

                                Wachter Gisela (30)  Heckel Wolfgang (35) 

Die Vereinsführung gratuliert allen Sportlern zu den erbrachten Leistungen! 
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN 
GEMEINDE NOTRUFE 

Gemeindeverwaltung 92 00 - 0 / Fax - 50 Polizei - Notruf 110 

Gemeindewerke Netz 92 00 - 81 Polizeiinspektion Weißenburg 09141 / 86 87 - 0 

STÖRUNGSNUMMERN Feuerwehr - Notruf 
112 

Wasser 60 89 98 1 BRK Rettungsdienst, 1. Hilfe - Notruf 

Strom  60 89 98 2 Klinikum Altmühlfranken, Weißenburg 09141 / 903 - 0 

Strom (Ortsteile) 01802 / 71 35 38 Klinikum Altmühlfranken, Gunzenhausen 09831 / 52 - 0 

Gas (N-ERGIE) 01802 / 71 36 00 

Kläranlage Brombachsee 573 

ZV Pfaffenberggruppe 60 89 98 1 

ZV Pfaffenberggruppe, Wasserwerk 63 67 

ZV Rezattalgruppe 09172 / 84 80 

ZV Schloßberggruppe 09177 / 4 94 00 PFLEGE  / THERAPIE / MASSAGE 

WEITERE E INRICHTUNGEN Caritas Sozialstation 69 90 

Kultur– und Touristinformation 92 00 –70 Seniorenhof Pleinfeld 96 10 - 0 

Mehrgenerationenhaus 60 89 98 8 Amb. Alten- und Krankenpflege Conrad 92 77 40 

Helfernetz Pleinfeld 60 89 98 7 SAPV Südfranken eG 9 27 78 10 

Freibad 92 72 56 
Praxis für Krankengymnastik und  

Massage „Physiotherapie Reißinger“ 
61 78 

Bücherei 92 75 14 Praxis für Ergotherapie, Weißlein 24 69 94 

PRAKTISCHE  ÄRZTE 
Heilpraktiker für heilkundliche  

Psychotherapie, Johannes Kunder 
9 27 81 36 

Dr. Hirschmann Allgemeinmediziner 234 Naturheilpraxis Rebekka Smola 924165 

M. Josef Mahfuz Hausärztlicher Internist 62 00 Konstanze Bochmann (Logopädin) 92 79 84 

Dr. Meyer Praktischer Arzt 69 54 Frank Witter, Physiotherapeut 60 80 25 

ZAHNÄRZTE  Med. Fußpflege Wittmann 92 65 11 

Dr. Adriane Dolch  
Behandlungsschwerpunkte: Kinder– und Jugendzahnheilkunde 

16 30 Sunyfitnesspoint - Rehasport Pleinfeld 92 67 92 

Dr. Schmidtkonz 16 30 Fitnessclub Brombachsee - Rehasport 92 43 02 

Dr. Peter Wünsche 328 K IRCHEN   

Ursula Korojan 92 72 20 Kath. Pfarramt Pleinfeld 321 

T IERÄRZTE Evang.-Luth. Pfarramt Pleinfeld 84 52 

Dr. Aurelia Leitmeier (Kleintiere) 61 62 K INDERGÄRTEN     

Nüßlein / Dr. Schrode (Großtiere) 298 Abt - Maurus 84 93 

SCHULEN   St. Franziskus 381 

Grundschule Pleinfeld 92 70 3—0 Dorsbrunn 496 

Brombachsee-Mittelschule 92 97 –0 Stirn 61 23 

Montessori Schule  09141 / 9979598 APOTHEKE    

  Alte Post Apotheke  94 11 1 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb  

der normalen Sprechstundenzeiten für Sie  

telefonisch erreichbar -  

bundesweit unter einer einheitlichen Rufnummer:  

116 117  

DEFIBRILLATOREN IN PLEINFELD 

Immer zugänglich:              

  Bürgerhaus, Gemeindewerke, Brombachsee Mittelschule, Firma Gore, MS Brombachsee 

Bei Besetzung:                   BRK Bereitschaft, FFW Pleinfeld, DLRG Station Ramsberg, Wasserwachtstation Allmannsdorf 
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